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[1633 Juni 30 . ] A
SCHREIBEN [ DES AMMANNS VON STADT UND AMT ZUG, BEAT II . ZURLAUBEN,

AN DEN FRANZ. AMBASSADOREN HENRI, DUC DE ROHAN]

"Was U. fürstl . Gn . by kurtzen Tagen her , als underm 24 . ^ undt 28 . dis an hüt

ver fliessenden Monats Junii belieben wollen in namen der Allerohristl . Königl

Mayestät [Ludwigs  XIII . ] zu Frankhrych unsers allergnädigsten Herrn

undt Pundtsgenossen an unser allerseits Gn . Herren und Obern [Ammann und Rat

von Stadt und Amt Zug ] gelangen belassen , das : ist denselben undt uns durch

U. G. L . A . E . [ Schultheiss und Rat ] der Statt Lucem [ als Vorort der kath . Orte]



gethrüwlich übersendt undt participiert worden . Van dann unser sonderbar ob-

ligen und die khürze der Zyt nit verstatten will , das noch vor dem bereit

hierzuorükhenden Tag der Badischen Zuosamenkhunfft [Jahrrechnung ] in [allen]

. . . unsem okrten [Stadt Zug , Aegeri , Menzwgen und Baar ] die höchste >i gwält

undt gemeinden , von welchen über derglychen begären [gemeint den von Rohan

geforderten Aufbruch von 2000 Mann für Bünden ] nothwendigkhlich deliberiert

werden soll zu versamblen müglich sye . So dann schon hievor U. Gn. Herren und

Obern für ein unvermydenliche nothurfft erachtet die erhaltung undt Sicher¬

heit unserer selbs eignen Päss und Landen vor den anthreüwenden gefahren zuo

suochen und also mit gemeiner berathschlagung jetz glych khünftig zuo Baden

die geburende anstellung zuo thun . Nicht weniger auch U. Fürstl . Gn. begären

und Werbungen das algemeine wesen begryffen will , unsere . . . in Got ruhende

forderen je undt allwegen sich darus vorderst zu ersprechen undt gemeinlich

zuo berathschlagen Jyi uebwig gehabt . So khönnen unsere G. Herren dismal meh-

rers undt minders thun , dan in erwartung erstmuglich gelägenheit die höchste

gwält versamblen by uff jetz angehent Badischer Zuosamenkhunfft glych zuo an-

fang solche obangedütete unseren gemeinen Standt höchst nothwendige berath¬

schlagung und underredt . . . zuo halten . Darüber dan . . . von allersits höch¬

sten gwälten eigentlich und saaten entschluss ervolgen wirdt . Dessen wir . . .

U. fürstl . Gn. zuo schuldiger widerantwortt verstendigen undt . . . unsere g.

Herren undt Oberen . . . dienstflysig pitten wollen , uns solches zuo kheinem

gefährlichen uffzug zu rächnen . Desglychen wye unsere g . Herren Jeder Zyt

obgelegen undt noch fürbas syn all den schuldigen respect gegen Jr Mayestät

und dero Ministris flysig Jn obacht ze halten " .

1 ) s . AH 27/111 2 ) vgl . EA V 2 , 754 (Nr . 636)

Konzept AH 53 , 34 - 35 Blatt 35 leer
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